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RS OGH 1927/10/4 2Ob831/27
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.10.1927

Norm

AktG §114

Rechtssatz

(Zum AHGB und zum AktReg) Die Übertragung der Stimmrechtsausübung durch Übergabe der Aktien ist (auch ohne

7duziarische Eigentumsübertragung) zulässig, sofern dadurch nicht gesetzliche oder statutarische Vorschriften

umgangen oder wichtige Interessen der Aktiengesellschaft geschädigt, insbesondere der Gesellschaftszweck vereitelt

werden sollen.
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